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Index

58/02 Energierecht

Norm

GWG 2011 §70 Abs1

GWG 2011 §83

1. GWG 2011 § 70 heute

2. GWG 2011 § 70 gültig ab 22.11.2011

1. GWG 2011 § 83 heute

2. GWG 2011 § 83 gültig ab 22.11.2011

Rechtssatz

Durch die Festlegung der Systemnutzungsentgelte ex ante werden die tatsächlichen Kosten der Verteilernetzbetreiber

von den regulatorisch zugestandenen Kosten für die Regulierungsperiode entkoppelt, wodurch ein Anreiz zur E:zienz

entsteht, weil Kosteneinsparungen aus E:zienzverbesserungen, die über eine unternehmensindividuelle

Potenzialabschätzung hinausgehen, als zusätzlicher Ergebnisbeitrag zu den angemessenen kalkulatorischen

Kapitalkosten beim Netzbetreiber verbleiben, während eine unzureichende Ausschöpfung des

unternehmensindividuellen Potenzials den Ergebnisbeitrag schmälert (vgl. K. Oberndorfer, ZTR 2011, 7;

Görlich/Rührnössl/Ennser, Anreizregulierung 3.0, ecolex 2014, 473).Durch die Festlegung der Systemnutzungsentgelte

ex ante werden die tatsächlichen Kosten der Verteilernetzbetreiber von den regulatorisch zugestandenen Kosten für

die Regulierungsperiode entkoppelt, wodurch ein Anreiz zur E:zienz entsteht, weil Kosteneinsparungen aus

E:zienzverbesserungen, die über eine unternehmensindividuelle Potenzialabschätzung hinausgehen, als zusätzlicher

Ergebnisbeitrag zu den angemessenen kalkulatorischen Kapitalkosten beim Netzbetreiber verbleiben, während eine

unzureichende Ausschöpfung des unternehmensindividuellen Potenzials den Ergebnisbeitrag schmälert vergleiche K.

Oberndorfer, ZTR 2011, 7; Görlich/Rührnössl/Ennser, Anreizregulierung 3.0, ecolex 2014, 473).
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